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Einrichtungsbezogene Impfpflicht § 20a IfSG

Gem. § 20a IfSG dürfen in Einrichtungen und Unternehmen nur 

noch geimpfte oder genesene Personen oder Personen, die auf 

Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 

können, tätig sein. 



Wie erfolgt die Meldung an das Gesundheitsamt? 

• Allgemeinverfügung LK Aurich: Verpflichtung zur digitalen 

Meldung

• Nds. Meldeportal zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht

www.mebi-niedersachsen.de

• Freischaltung seit dem 16.03.2022 um 0 Uhr

• Meldefrist bis zum 31.03.2022

• Zuständigkeit: Ort der Betriebsstätte/Einrichtung

• Eingegangene Meldungen bis 17.03.2022:

136 Personen aus 65 Einrichtungen

http://www.mebi-niedersachsen.de/


Bislang durchgeführte Impfungen
(Stand: Impfungen bis einschließlich 13.03.2022)

Immunisierungen durch IZ/MIT

 Erstimmunisierung:   76 548

 Zweitimmunisierung: 70 696

 Auffrischungsimmunisierung: 10 800

Impfungen Hausärzte

 Erstimmunisierung: 61 976

 Zweitimmunisierung: 61 320

 Auffrischungsimmunisierung: 43 305

Gesamtimpfungen:

 Erstimmunisierung: 138 524

 Zweitimmunisierung 132 016

 Auffrischungsimmunisierung: 54 101



Impfungen MIT (I. Quartal 2022)

 Januar 2022: 11 520 Immunisierungen

 Februar 2022: 2 900 Immunisierungen

 März 2022: 520 Immunisierungen



Infektionsgeschehen

Positivfälle insgesamt:

24.309

Quarantänefälle insgesamt:

42.392

Verstorbene insgesamt:

98

Aktuell Infizierte:

3.982



Neuinfektionen Vergleich I. Quartal 2021 und 2022

2021

 Januar: 374 Neuinfektionen /   8 Sterbefälle

 Februar: 269 Neuinfektionen / 11 Sterbefälle

 März: 392 Neuinfektionen /   5 Sterbefälle

Insgesamt: 1 524 Neuinfektionen / 24 Sterbefälle

2022

 Januar: 2 847 Neuinfektionen /   3 Sterbefälle

 Februar: 7 927 Neuinfektionen / 11 Sterbefälle

 März: 7 076 Neuinfektionen /   7 Sterbefälle

Insgesamt: 17 850 Neuinfektionen / 21 Sterbefälle



Betroffene Einrichtungen

 Pflegeheime: 11 (133 BewohnerInnen/82 

MitarbeiterInnen)

 KiTa´s: 68 (294 Kinder)

 Schulen: 56 (941 SchülerInnen)



Ordnungswidrigkeiten im 
Zusammenhang mit Corona
Verstöße insgesamt: 2 593

Bußgelder insgesamt: 1 911

Verwarngelder insgesamt: 88

Einstellungen insgesamt: 364

Offene Verfahren: 230

(d.h. die Ermittlungen, wie Zeugenvernehmung, Anhörungsverfahren

u.ä. sind noch nicht abgeschlossen)



Aktuelle CoronaVO



Ausblick
 Ab dem 20.03.2022 soll ein Großteil der Beschränkungen 

wegfallen (BUND hat am 14.03. evtl. Verlängerung angekündigt)

 Die Länder können bis längstens 02.04.2022 

Übergangsregelungen erlassen

 Zitat Daniela Behrens (Nds. Gesundheitsministerin):

„Wir werden jedes Instrument, das der Bund uns in der

Pandemiebekämpfung ab dem 20. März noch lässt, nutzen. Wir

prüfen aktuell, welche Maßnahmen nach der neuen

Bundesgesetzgebung überhaupt noch zulässig sein werden. Dazu

gehört auch die Prüfung, welche Maßnahmen wir im Rahmen der

Übergangregelung weiter nutzen dürfen. Dazu beraten wir uns aktuell

innerhalb der Landesregierung. Klar ist, wir werden auch nach dem

20. März in bestimmten Lebensbereichen Regelungen wie Maske

tragen und Testverpflichtungen aufrechterhalten.

Die Pandemie ist nicht vorüber, das Virus bringt weiter –

insbesondere für alte und kranke Menschen – eine große Gefahr mit

sich.“



Vielen Dank


